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Ihre Firma ganz oben bei jedem Seitenabruf auf www.westfalium.de – mit einem  
265 x 129 Pixel großen Banner und Verlinkung auf Ihre Website auf der Startseite von 
www.westfalium.de
Preis (pro Monat)    224 €
mindestens 3 Monate

Gute Adressen in Westfalen Online
Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die Landkarte der Region! Mit einem Eintrag für 
Ihre Online-Angebote bei „Gute Adressen in Westfalen Online“ bekommen Sie nicht 
nur einen Marker auf der Westfalen-Karte der Startseite von www.westfalium.de, 
sondern auch einen Artikel mit mehreren Bildern und ca. 2.000 Zeichen über Ihre 
Angebote auf unserer Website. 

Der Artikel wird suchmaschinenfreundlich auf einer eigenen HTML-Seite angelegt 
und in Absprache mit Ihnen suchmaschinen-optimiert. So werden Sie bei Google 
besser gefunden! 
Preis (pro Jahr)  118 €

Das Webportal www.westfalium.de hatte laut Provider im Juli 2023 mehr als 900.000 Seitenabrufe (Pageviews). Die 9 Facebook-Seiten von Westfalium hatten im Juli 2023 mehr 
als 3.000 Follower. Nutzen Sie dieses Potential für die Kommunikation Ihrer Online-Angebote und bessere Suchmaschinen-Sichtbarkeit!

Mehr Klicks für Ihre Internet-Seiten!

Premium Partner Online
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Mit dem Partnerbeitrag Online können Sie Ihr Angebot auf www.westfalium.de mit 
einem ca. 2.000 Zeichen umfassenden Text, mehreren Fotos und Verlinkung zu Ihrer 
Website präsentieren. Der Beitrag wird zeitgleich auch auf der Facebook-Seite von 
Westfalium veröffentlicht. 
+  Der Partnerbeitrag Online ist textbasiert, wird mit Ihren Online-Seiten verlinkt und in  
 Absprache mit Ihnen suchmaschinenoptimiert – so werden Sie bei Google besser  
 gefunden!
+  Den Veröffentlichungstermin bestimmen Sie. 
+ Der Partnerbeitrag Online mit dem Link auf Ihre Website bleibt mindestens 3 Jahre  
 auf www.westfalium.de online zugänglich.
Preis (bei Lieferung von Rohtext und Bildern)
1 x Schaltung 142 €
3 x Schaltung, pro Schaltung 98 €

Der Partnerbeitrag Online –  
Ihre Botschaft  auf www.westfalium.de und Facebook

Media-Informationen     OnlineWestfalium

Newsletter-Sponsoring „Westfalium Wochenbrief“ 
Ihre Firma ganz exklusiv und mit Verlinkung im Newsletter-Kopf und im Newsletter-
bestellfeld der Startseite von www.westfalium.de (ca. 650 Abonnenten)
Preis für ein Jahr (44 Ausgaben)        227 €

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO

mobile-friendly!
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Partner-Magazin von

Der Terminplan 2024

Die Themen 2024
Frühling

   Schloss- und Gartenfeste
   Heizkosten senken
   Sportliche Radtouren
   Spezial „Kunst & Krempel“

Sommer

   Literatouren
   Sandstein: Die feinen Unterschiede
   Die besten Restaurants in Westfalen
   Spezial „Bildung & Karriere“

Herbst

   Moore: Schaurig und schützenswert
   Die größten Unternehmen
   Süße Träume handgemacht
   Spezial „Sauerland“

Winter

   Stiften für die gute Sache
   Events im Advent
   Kunst richtig kaufen
   Spezial „Wintergemüse“

Heft-Nummer Anzeigen-/Redaktionsschluss Druckunterlagenschluss* Erscheinungstag EVT Kalenderwoche/EVT

89 (Frühling) 09.02.2024 16.02.2024 07.03.2024  10

90 (Sommer) 08.05.2024 17.05.2024 06.06.2024  23

91 (Herbst) 09.08.2024 16.08.2024 05.09.2024  36

92 (Winter) 11.10.2024 18.10.2024 07.11.2024  45

* Druckunterlagen für Umschlagseiten benötigen wir zum Anzeigentermin. Änderungen in Produktion, Verarbeitung und Erscheinungsweise behalten wir uns vor 

Herbst 2023       Westfalium

Westfalium     Herbst 2023

29

28

Kultur

Kultur

Heute würde man vom Stöhnen auf ho-hem Niveau sprechen. Damals womög-lich auch. Es ist das Jahr 1601. Der lippische Renaissance-Fürst Simon VI. zur Lippe (47) weilt in  Köln. Er hat einen Termin bei dem berühmten Historienmaler Gortzius Geldorp (48). Er lässt sich porträtieren. Es waren aber  politische Geschäfte, die den Provinzherr-scher in die rheinische Metropole geführt ha-ben. Hier sitzt Simon am Tisch, um zwischen Spanien und den Niederlanden zu schlich-ten. Der 80-jährige Unabhängigkeitskrieg ist zwar schon seit über 50 Jahren offiziell vorbei, doch die Friedensverhandlungen zur tatsächlichen Beendigung dauern immer noch an. Zwischendurch nimmt sich Simon gern die Zeit, sich von dem berühmten Maler porträtieren zu lassen. Aber auch nur, weil die spanische Gesandtschaft die Kosten für das Bild übernimmt. Der sprichwörtliche Lipper Geiz, hier kommt er her. 
Immerhin, das Wort des lippischen Für-sten hat Gewicht auf internationalem Parkett. Als enger Vertrauter des Deutschen Kaisers Rudolf II. führt Simon die Verhandlungen für den Kaiser, der gesundheitlich dazu nicht mehr imstande ist. Simon selbst will eigent-lich nur so schnell wie möglich zurück nach Schloss Brake, wo seine eigentlichen Aufga-ben auf ihn warten. „Aber so sichere ich auch den Fortbestand unseres lippischen Landes, das schon längst von der Landkarte getilgt worden wäre, ohne meine guten Bezie-hungen, doch das gemeine Volk versteht das einfach nicht“, klagt Simon dem Maler.Es ist das Zeitalter der Renaissance. Sie gehört zu den schillerndsten Epochen der Menschheit. Mit grenzenlosem Selbstvertrau-en brach der Mensch im Europa des 15. und 16. Jahrhunderts auf zu neuen Ufern und re-volutionierte Kunst, Kultur und Wirtschaft. Si-mon war ein typischer Renaissance-Mensch, offen für Veränderung und Fortschritt. Er hat-te sich auch längst dem neuen, reformierten Glauben Martin Luthers und dessen Nachfol-ger Johannes Calvin angeschlossen.Florenz gilt als die Wiege der Renaissance. In Deutschland verbindet man die Städte Bremen, Augsburg und Leipzig und das Schweriner Schloss mit der Renaissance. Aber auch in der westfälisch-lippischen Provinz hat sich neben der nord- und süddeutschen Renaissance mit der so genannten Weserre-naissance ein eigenständiger Ableger mit kulturräumlicher Identität entwickelt. Doch was genau ist es eigentlich, was die Weserrenaissance ausmacht und vor allem, wer sind die Menschen, die bis heute das Ge-sicht der Weserrenaissance geprägt haben? 

Geldwäsche, Mord und Heringshandel
Die Renaissance ist auch in Westfalen eine Zeit dramatischer Umbrüche. Freier Handel und freies 

Denken sprengen die Ketten der Stände. Das Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“ bringt 

Menschen dieser Zeit zum Sprechen.

Eine Antwort darauf gibt das neue Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“. Darin ha-ben sich ausgehend vom Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zehn Standorte in den Kreisen Lippe, Paderborn und Höxter zu-sammengeschlossen und lassen in einer Art virtuellem Erlebnisraum zehn Protagonisten ihrer Zeit lebendig werden. Gleichzeitig können Interessierte sich an den Originalschauplätzen auf Spurensuche begeben. Oft liegen die Standorte so nah bei-einander, dass sie bequem auch mit dem Rad zu erreichen sind. Die sechs lippischen We-serrenaissance-Standorte Schloss Brake, das alte Rathaus und das Hexenbürgermeister-haus in Lemgo, Schloss Wendlinghausen, Schloss Barntrup und das Residenzschloss in Detmold liegen alle auf einem 50 Kilometer langen Rundweg, der sich bequem an einem Wochenende absolvieren lässt.„Das war auch früher schon so, wer nicht der Nabel der Welt ist, muss Netzwerke bil-den“, erklärt Projektträger Dr. Albert Hüser, Vorsitzender im Lippischen Heimatbund. Die Westfälische Hanse war das Netzwerk, das den Grundstein für den wirtschaftlichen Aufschwung gelegt hat, aus dem sich die prachtvolle Weserrenaissance überhaupt erst entwickeln konnte. 
Aber nicht nur der Adel profitierte. In der Weserrenaissance wurde die bis dahin starre mittelalterliche Ständegesellschaft erstmals durchlässig. Ein beredtes Beispiel ist der Höxteraner Bäckermeister Jost Ziegenhirt. Als Handelsschiffer auf der Weser hat der Höxteraner Bürger vor allem mit dem Import von gepökeltem Ostsee-Hering ein Vermögen gemacht und sich zu einem der reichsten Männer der Stadt emporgearbeitet. Die Kirche achtete in dieser Zeit noch rigide auf die Ein-haltung der Fastenregeln und so konnte Jost Ziegenhirt im Umfeld der zahlreichen Kloster-standorte mit Fisch gute Geschäfte machen.Bei seinem Auftritt als Gesicht der We-serrenaissance mokiert sich Ziegenhirt über 

KLEINE ENTDECKERTOUREN
Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake bietet zwei un-terschiedliche Tagestouren zu den lippischen Standorten. Mit dem Reisepaket „Schein und Sein – Lifestyle der Weser-renaissance“ lassen sich neben Schloss Brake auch das Rathaus Lemgo und das Hexenbürgermeisterhaus entdecken.Bei der Tour „Schick und Schön - Schlösser der Weserrenais-sance“ erkunden die Teilnehmenden Schloss Wendlinghausen, Schloss Barntrup und Schloss Detmold. Infotelefon 05261/94500

Mit den Gesichtern der Weserrenaissance eine 
schillernde Epoche neu entdecken (gegenüber).Schloss-Barntrup-Erbauerin Anna von Canstein muss sich gegen den Vorwurf der Verschwendung erwehren

Graf Simon zur Lippe mischt in der hohen 
Politik mit

Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ist der Ausgangspunkt zur Entdeckung der Gesichter der Weserrenaissance
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Seit 2002 zeigt Westfalium alle drei Monate die schönsten Seiten Westfalens: Ausführ- 
liche Berichte über Theater, Galerien, Restaurants, Freizeitaktivitäten, Einkaufsmöglich-
keiten und Erholungsangebote geben Anregungen für die Verwirklichung eines an-
spruchsvollen Lebensstils. Aufwendig produzierte Geschichten mit hochwertigen Fotos 
stellen Kunstschätze, außergewöhnliche Persönlichkeiten und interessante historische 
Begebenheiten vor. 

Verbreitung 3. Quartal 2023 (inkl. früherer Ausgaben) 

Einzelheft-Endverkaufspreis: 4,80 €

Heimat zum Anfassen - Das Heft

Gesamt davon verkauft davon Abonnenten

13.368 Exemplare 7.480 Exemplare 5.138 Exemplare

Spezial Sauerland Spezial Sauerland

Herbst 2023       WestfaliumWestfalium     Herbst 2023 6160

Sauerland von oben – das zeigt 
so manches: Welche Folgen es 
hat, wenn wichtiger Brückenbau 
ausbleibt. Wie es planmäßig 
klappt, wenn es um westfälische 
Strom-Autobahnen geht. Wie 
Elektrizität Europas größtes 
Schiff mit Elektromotor antreibt. 
Welche Aussichten die höchste 
Seilbahnstation im Land der 
tausend Berge möglich macht. 
Wie die Ära Fichte endet und 
wo neue Brotbäume gepflanzt 
werden müssen.

Die Talbrücke Rahmede ist Geschichte. 
Um Punkt 12:00 Uhr zündete am 7. Mai 

2023 Sprengmeister Michael Schneider die 
Sprengladungen. Die Talbrücke stürzte in 
die Tiefe und landete punktgenau in ihrem 
vorbereiteten Fallbett. So ist es nachzulesen 
in den Online-Projekt-Notizen der Autobahn 
GmbH des Bundes. Das Sprengereignis ließ im 
Frühling kurz in den Hintergrund treten, was 
die Causa Rahmedetalbrücke Lüdenscheid 
seit der A-45-Sperrung im Dezember 2021 an 
Ungemach beschert. Im Straßenverkehr, in 
der regionalen Wirtschaft, bei verkehrslärm- 
gestressten Anwohnerinnen und Anwohnern 
und in der Landespolitik NRW.

Dort finden zum Thema mittlerweile 
„Verhöre“ statt. Als „Parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss III (Brückendesaster 

Sauerland von oben: Mit Kra ch geht‘s los 

und Infrastrukturstau)“ sind elf Ausschuss-
mitglieder des Landtages auf der Suche nach 
Antworten. Unter anderem interessiert die 
Frage, warum die Brücke nicht längst fertig ist. 
Ursprünglich war einmal vorgesehen, mit dem 
Brückenbau 2016 zu beginnen und 2019 fertig 
zu sein. Das wurde vom seinerzeit zuständigen 
Land NRW aber nicht umgesetzt. Stattdessen 
gab es neue Terminierungen. Und so war das 
Problem Rahmedetalbrücke noch da, als 2021 
der Bund mit der Autobahn GmbH bundes-
weit die Zuständigkeit für den Autobahnbau 
übernahm. „Ein Sinnbild der Tatenlosigkeit“, 
schrieb der WDR in einer Reportage.

Untersuchungsausschuss auf Mailsuche

Lesbaren Aufschluss übers Procedere 
bei den Änderungen in der Brückenbau-
Terminplanung erhofften sich Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses von der 
Lektüre des Mailverkehrs im Düsseldorfer 

„Lasst uns Brücken bauen“ – die konkrete  
wie ideelle Botschaft, die das Lüdenscheider 
Künstlerkollektiv Willi & Söhne auf die Rahmede-
talbrücke malte, war eine weltweite. Der not-
wendige Brückenbau auf der A45 Sauerlandlinie 
ist indes eine bautechnische Mammutaufgabe. 
Allein in NRW müssen 37 Brücken der A 45 ersetzt 
werden
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Verkehrsministerium. Vergebens. Mails 
wurden gelöscht. Dass der heutige NRW- 
Ministerpräsident in diesem Zeitraum der 
NRW-Verkehrsminister war, trägt dazu bei, 
dass die Frage, welche Geschichten die Rah-
medetalbrücke noch schreiben wird, eine 
von großem öffentlichen Interesse ist. Der 
Blick auf die Entwicklung politischer Karrie-
ren sorgt regelmäßig für mediale Aufmerk-
samkeit und Reichweite.

Inhaltlich gewichtiger ist der Blick aufs 
Thema „Infrastrukturstau“. Da steht zum Wohle 
der Allgemeinheit „aus Fehlern lernen“ auf der 
Agenda. Lüdenscheids Bürgermeister hat be-
reits sehr viele Lerneinheiten hinter sich. Un-
ter anderem als „Bürgerbeauftragter für den 
Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede“. Eine 
Erkenntnis beim Thema „Infrastrukturstau“ ist 
in der Lokalpresse nachzulesen. An Hilfsbereit-
schaft mangele es bei allen Beteiligten nicht: 
„Meine Wahrnehmung ist, dass alle die Sorge 
haben, Fehler zu machen und verklagt zu wer-
den. Ich würde mir da für die Zukunft einfach 
mehr Mut wünschen.“

Bau braucht drei Jahre

Erfolg hatten die Lüdenscheider und ihre 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Sauerland 
bei dem Bemühen, in Sachen Brückenneubau 
planungsrechtlich in Berlin ein zügigeres Vo-
rankommen zu erreichen. Der 170 Mio. Euro 
Brückenbau-Auftrag ist mittlerweile verge-
ben. Für einige ist das hinsichtlich deutschen 
Planungsrechts ein Grund zu verhaltener 
Freude. Für die südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer eher nicht. Sie wünscht sich, 
dass es schneller geht.

Was alles seine Zeit braucht, darüber in-
formiert die Autobahn GmbH auf der Online-
Projektseite. Ab Oktober finden Rodungen 
statt und werden Baustraßen angelegt. Die 
Hänge müssen so hergerichtet werden, dass 
schweres Bohrgerät eingesetzt werden kann. 
Die anstehenden Detailplanungen werden 
auf bis zu 1.000 Einzelpläne beziffert. Errich-
tet werden eigentlich zwei Brücken. Für jede 
Fahrtrichtung eine. Die erste soll im Sommer 
2026 befahrbar sein.

Also rund drei Jahre Bauzeit. Wie damals 
bei der ersten Rahmedetal-Brücke.           tt
Bauprojekt Talbrücke Rahmede, www.autobahn.de/die-autobahn/
projekte/detail/ersatzneubau-talbruecke-rahmede

Der Moment der Explosionen: Am 7. Mai wurde 
die Autobahnbrücke über dem Rahmedetal in 
Lüdenscheid gesprengt (l. S. und o.)
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Anzeigen Gesamtausgabe

1/1 1/2 hoch1/2 querJunior Page 

1/4 hoch  1/4 
zweispaltig

1/12* 1/6 
zweispaltig

 1/3 quer1/3 hoch

1/4 
vierspaltig

 1/6 hoch

Beihefter:  Beschnittenes Format 210 x 297 mm, Lieferung vom Auftraggeber frei Haus an die 
  Druckerei, Anlieferung gefalzt und unbeschnitten, Muster 5-fach bei Auftrags- 
 erteilung. Papiergewicht min. 60 g/qm, max. 150 g/qm. Preise je angefangene 1.000  
 Exemplare 4-seitig 205 €, 6-seitig 232 €, 8-seitig 261 €.
Beilagen:  Mindestformat 105 x 148 mm, Höchstformat 182 x 256 mm. Muster 5-fach bei Auftrags- 
 erteilung. Beilagen müssen für maschinelle Bearbeitung geeignet sein. Preis je angefan- 
 gene 1.000 Exemplare bis 25 g 176 €, bis 50 g 218 €, je weitere 10 g 19 €.
Beikleber:  Nur möglich mit ganzseitigen Anzeigen, Mindestformat 105 x 148 mm, Höchstformat  
 184 x 259 mm, Muster 5-fach bei Auftragserteilung. Beikleber müssen für maschinelle  
 Bearbeitung geeignet sein. Höchstgewicht für Briefumschläge mit Inhalt 20 g. Papier- 
 gewicht für Postkarten maximal 170 g/qm. Preis je angefangene 1.000 Exemplare für 
 Postkarten und rechteckige ungefalzte Drucksachen 173 €, für gefüllte Briefumschläge 
 und gefalzte Drucksachen 194 €.

 Für Beihefter, Beilagen und Beikleber: kein Nachlass / Preise inkl. zurzeit gültiger Post- 
 gebühren / Postgebühren sind nicht abzugsfähig / Anlieferung zum Vorlagenschluss. 
 Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto Kasse. Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nachlässe:  ab 2 Anzeigen 10 %; ab 3 Anzeigen 15 %; ab 4 Anzeigen 20 %; ab 5 Anzeigen 25 %; 
 ab 6 Anzeigen 30 %
Zuschläge:  Sonderformat: 8 %; Platzierungsvorgabe: 8 %

Der Verzicht auf die Grundfarbe Schwarz bei farbigen Anzeigen hat keinen Einfluss auf die Be-
rechnung. Geringe Tonwertabweichungen innerhalb der Auflage liegen im Toleranzbereich des 
Drucks. Sonderfarben und weitere Formate auf Anfrage.

* Bitte schicken Sie uns die fertige Anzeigenvorlage inklusive der einberechneten Anschnittseinstellungen  
   (Bsp. Format 1/1: 216 mm x 303 mm) und ohne sichtbare Druckmarken!
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Preise in €           Formate in mm (b x h)

Größe  vierfarbig  zweifarbig  schwarzweiß  im Satzspiegel  im Anschnitt 
in Seitenteilen                        (+3 mm Beschnitt*)

1/1    3.582  3.125   2.712 184 x 259  210 x 297

Junior Page  2.652  2.315   2.112 137 x 212  153 x 230

1/2 hoch  2.285 1.993   1.734    90 x 259  106 x 297

 quer  2.113  1.812   1.582  184 x 127  210 x 145

1/3 hoch  1.786  1.556  1.352     58 x 259    74 x 297

 quer  1.622  1.415  1.228         184 x 83  210 x 100

1/4 hoch 1.312  1.146       988    43 x 259    59 x 297

 4-spaltig  1.312  1.146       988          184 x 62               210 x 80

 2-spaltig  1.195 1.050      896     90 x 127  —

1/6 hoch     955     840     724    58 x 129  —

 2-spaltig     873    763      655   90 x 83  —
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2. und 4. Umschlagseite (nur vierfarbig, im Anschnitt + 3 mm Beschnittzugabe*): 3.722 €  

Inhaltsverzeichnis (1/2 S., vierfarbig, hoch): 2.420 €

1/12-seitige Anzeigen (b x h: 43 x 83 mm)
• bei 1x Schaltung:   vierfarbig 256 €, schwarzweiß 236 €
• bei 4x Schaltung, pro Schaltung:   vierfarbig 205 €, schwarzweiß 193 €
* Platzierung nur im Markt-Teil, im Spezial oder im Kalender der Gesamtausgabe; nicht rabattfähig

Vorzugsplatzierung

Teilbelegungen in Teilausgaben = Ta

Graswurzel-Anzeigen

Preise in € 1 Ta 2 Ta 3 Ta 4 Ta 5 Ta

1/1 4c 1.392 1.975 2.256 3.114 3.582

1/2 hoch 4c 863 1.215 1.552 1.875 2.168

1/2 quer 4c 792 1.111 1.412 1.716 2.000

1/3 hoch 4c 700 995 1.214 1.462 1.688

1/3 quer 4c 646 872 1.112 1.335 1.514

1/4 2-spaltig 4c 520 692 887 1.075 1.213

1/6 2-spaltig 4c 363 478 613 734 852
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Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Hauptausgabe

Teilausgabe Vest-Westmünsterland

Teilausgabe Hellweg

Teilausgabe Sauerland

Teilausgabe Teuto

Teilausgabe Hochstift-Lippe
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Erscheinungsort:  Borken in Westfalen
Verbreitungsgebiet:  Westfalen-Lippe (die Regierungsbezirke Detmold, Münster 
 und Arnsberg des Landes Nordrhein-Westfalen)

Herausgeber:  Dr. Wienand Geuking
Anzeigenverwaltung:  Klaus Lückemeyer
Format:  DIN A4 (210 x 297 mm)
Druckraster: 60er Raster
Druckfarben: CMYK , max. Farbauftrag 300% 

Druckunterlagen:  Belichtungsfähige Dateien (druckfertiges PDF im Farbprofil  
 ISO Coated v2 300 o.ä.; Tif, Jpg mit 300 dpi Auflösung) mit  
 verbindlichem Farbproof. Scans, die der Westfalium Verlag  
 herstellen lassen muss, werden zum Selbstkostenpreis  
 weiterberechnet.
Bankverbindung:  VR-Bank Westmünsterland: 
 IBAN DE48 4286 1387 0033 0747 00, BIC GENODEM1BOB
 Sparkasse Münsterland Ost: 
 IBAN DE71 4005 0150 0051 0275 71, BIC WELADED1MST
Verlagsadresse:  Westfalium Verlag GmbH & Co KG,   
 Nordring 33, 46325 Borken,     
 Tel. 02861/2444, Fax 02861/8084528

1 Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
 mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
 das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
 sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag  
 genannten Anzeigenmengen hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4 Wird ein Auftrag unter Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu verantworten hatte, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger 
 weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag  
 zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5 Anzeigen, die zum Beispiel aufgrund einer redaktionellen Aufmachung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden vom Verlag etwa durch 
 Hinzufügen des Wortes „Anzeige“ deutlich als Anzeigen kenntlich gemacht.
6 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
 bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim vom Verlag benannten Ort eingehen, dass dem 
 Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
 in der jeweiligen Rubrik ausgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7 Für die Preise einer Anzeige gelten die jeweils gültigen Preislisten. Nachlässe gemäß Anzeigenpreisliste werden nur für die innerhalb eines 
 Jahres erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. Die Frist für Nachlassaufträge beginnt mit dem Erscheinen der ersten 
 nachlassberechtigten Anzeige. Bei Preisanpassungen treten die neuen Tarife auch für laufende Aufträge mit sofortiger Wirkung in Kraft. Dies gilt 
 nicht gegenüber Nichtkaufleuten bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen. 
8 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
 Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
 deren Inhalt gegen Gesetz oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt  
 auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wurden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst  
 nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den  
 Eindruck eines Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags  

 wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit  
 der für die Insertion zur Verfügung gestellten Texte und Bildunterlagen. Der Auftraggeber stellt den Verlag von Ansprüchen Dritter frei, die  
 diesen aus der Durchführung des Auftrags, auch wenn er storniert werden sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet,  
 Aufträge oder Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen dem  
 Auftraggeber etwaige Ansprüche daraus nur im Rahmen der nachstehend abgedruckten Ziffer 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingung zu. 
9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilage ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
 erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel  
 übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf  
 Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der  
 Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein  
 Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Schadensersatzansprüche aus positiver Förderungsverletzung, Verschuldung  
 bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind, auch bei telefonischer Auftragserteilung, ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus  
 Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage  
 zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Die  
 Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlers zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der  
 Verlag darüber  hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen: In den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für  
 grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen  
 müssen, außer bei nicht offensichtlichen  Mängeln, innerhalb von vier Wochen nach dem Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung  für die Richtigkeit der zurückgesandten  
 Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die  ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist  
 mitgeteilt werden.
12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
  zugrunde gelegt.
13 Wenn der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach  Veröffentlichung der Anzeige 
 übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom  Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht  
 im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlungen werden nach der Preisliste   
 gewährt. Schecks werden nur zahlungshalber unter üblichem Vorbehalt angenommen. Dies gilt auch für Zahlungen im Bankabbuchungs- bzw.  
 Lastschriftverfahren. Die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers  erlischt erst nach vorbehaltloser Gutschrift auf einem der Konten des Verlages.  
 Der Verlag ist berechtigt,  entgegen anders lautenden Bestimmungen des Auftraggebers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden,  dann auf die  
 Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einzugskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
 des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Beim Vorliegen begründeter  
 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit  des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen  
 weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags und von dem Ausgleich offen  
 stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Werden die  Zahlungsfristen nicht eingehalten, so befindet sich der Auftraggeber, ohne dass es  
 einer zusätzlichen Mahnung bedarf,  ab  dem  Fälligkeitstage  in  Zahlungsverzug.  Bei  Zahlungsverzug  des  Schuldners ist der Verlag berechtigt,  
 Vorzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz geltend zu machen.
15 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags werden Anzeigenausschnitte, 
 Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert.  Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche  
 Bescheinigung des Verlags über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
 vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 
17 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
 wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begonnenen Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf eine andere Weise genannte  
 durchschnittliche Auflage, oder, wenn eine durchschnittliche Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich tatsächlich verbreitete Auflage des   
 vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der  
 Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag  
 zurücktreten konnte.
18 Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
 nach Ablauf des Auftrags.
19 Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen werden die Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet. Der Verlag versichert, dass diese Daten 
 ausschließlich für die eingegangenen Geschäftsbeziehungen – und nur insoweit es  gesetzlich zulässig ist – verwendet werden.
20 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich- 
 rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des  Verlags. So weit Ansprüche des Verlags nicht mehr im Mahnverfahren geltend  
 gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt  
 des Auftraggebers auch bei Nichtkaufleuten im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen  
 Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes  verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlags vereinbart. Für  
 diese    allgemeinen Geschäftsbedingungen und gemeinsamen Rechtsbeziehungen zwischen Verlag und Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik  
 Deutschland.
21 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlags gelten sinngemäß auch für Aufträge über Beikleber, Beihefter oder sonstige technische 
 Sonderausführungen. 
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